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Schweizerische

Fehrer-Zeitung.
XI. SI»i K.

Organ des schweizerischen Lehrervereins.

Samstag, den 7. April 1866. ZIr 14
Srsch-int jedcn S.imStaz. — Ubonn-m-ntSvr«i» : jährlich » Ar. S» Rpn franko durch die ganze Schweiz, — Insertion»-
gebühr? Die gesvalt-n- Petitzeiie IN Rp. < I Kr. oder a/z Sqr.) — Einsendungen fur die Redaktion sind an Seminardirektor

R-bsam-n in Kreuzliuzen. Kt. Thurqau. Anzeigen an «en Verleger. I. S-i-rabend in Kreuzlingen, zu a-resfir-n.

Kapfan Jakoö Wathys.
Ei« merkwürdiges Sprachtalent.

Freitag, den 9. März 1866. starb im Kantons-

spitale zu Staus, arm und unbekannt, Hr. Kap-

lan Jakob MathyS nach langer, schmerzlicher

Krankheit im Alter von 64 Jahren. Die Le-

bensschicksale, die geistigen Arbeiten und Kräfte
dieses merkwürdigen Mannes find so außerordent-

lich und interessant, daß eine kurze Aufzeichnung

derselben geradezu eine Pflicht wird.
Jakob Mathys wurde geboren im Jahre 1392,

als das Kind armer Eltern in Wvlscnschießen,

einer armen Berggemeinde des Kantons Nidwal-
den. Im 6. Jahre kam er als ein armes Kind
in seine Mutter-Gemeinde Beckenried und blieb

da bis zu seinem 16. Jahre. „Weder Eltern, noch

Behörden — sagt er selber — dachten daran, mich

in eine Schule zu schicken!" Während man ander-

wärts zur gleichen Zeit und während man jetzt

auch in unserm Lande die Kinder in wohleinge-

richtete, gute Schulen und Lehranstalten mit Ge-

setzen und Bußen hineinzwingen muß, weidete da-

mals dieser talentvolle Knabe hoch oben am Buoch-

ser-Horn die Ziegen und schaute wehmüthig hin-
aus in ferne Lande, wohin ihn der innere Drang
deS Wissens und Wollens unaufhaltsam trieb.

Da sah er einst seinen Vater schreiben. Das
weckte den Funken, schnell war er voll Wißbegierde

hinter dem Geheimnisse. Der Vater erklärte ihm

nothdürftig die Buchstaben. Er versuchte, fie nach-

zumachen, es gieng! Er versuchte, sie zu lesen,

eS gieng wieder. Wo er am Boden, auf Gassen

und Straße» eine». Lehen fand, hob er ihn auf,:

um zu lesen uns zu lernen. In der Einsamkeit
fieng er an zu zählen und wurde Kopfrechner. So
kam er als ein armes „Knechtli" zurück nach Wol-
fenschießen und bettelte zuerst — nicht eine Ta-
backSpfeife —sondern ein Gebetbüchlein! I» einem

Nachbarhause fand er einst ein altes Rechenbuch;

man überläßt es ihm auf einige Zeit und in kur-

zem ist er der beste Rechner der Gemeinde!

In einem benachbarten Hause sollte ein Knabe
studiren und schwitzt an Bröder's lateinischen Brok-
kcn. Mathys möchte auch so gern diese wunder-
bare Sprache lernen und sprechen, aber er kann
keine Grammatik auftreiben. Niemand kann oder

will ihm helfen, aber, was thut die Liebe und
der Wille nicht! Unser Jakob schnürt den Ranzen
und eilt — wie damals Viele gethan — als

Schweizer", d. h. als Senn und Käser ins Deutsch-

land, nach Bayerisch-Franken. Die ersten drei
Gulden, die er dort mühsam verdient und erspart,
die trägt er auf den Markt und kauft dort den

ersehnten „Bröder" sammt lateinischem Wörter-
buch, die er nun fleißig studirt. Es ist nicht mehr
komisch, das ist geradezu rührend, diesen Wissens-

durstigen „Senn" im Hirtenhemd und mit der

.Gabel am Rücken" mühsam und fleißig arbei-
ten und lateinisch lernen zu sehen.

Bald treibt es ihn wieder heim in die Berge
des lieben Vaterlandes; er geht zuerst zu einem

alren Kaplan, denn unser Jakob will jetzt „stu-
diren" d. h. Geistlich werden. — Der alse Kap-
lan fand den angehenden Lateiner stark genug,
suchte ihm gute Leute und beförderte ihn ans

Gymnasium nach Stans.
Auf dem Schulweg hört er einst eine Dame
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von Stans mit einem Fremden eine neue, unbc-

kannte Sprache reden. Es war Französisch! Das
mußt du auch lernen, rief es innerlich wieder, und

Mathyö machte sich auf, nach Freiburg im Uccht-

land, Französisch zu lernen. Nach einigen Wochen

sandte der „Jakob" seinen Wohlthätern und Freun-
den in Stans Dank und NeujahrSwünsche in nicht
weniger, denn vier Nationalsprachcn: Deutsch, la-

teiuisch, französisch und italienisch!

In Solothurn studirte Matbys neben Rheto-
rik und Philosophie besonders gründlich das Gric-
chische; sein Paradies scheinen aber da die Bouti»
ken der Buchhändler und Antiquare gewesen zu

sein. Da erwischte er die Sprachlehren und Wär-
terbücher vieler europäischer Sprachen, hinter die

er sich sofort mit Eifer und Liebe an's Studium
begab. — In Luzcrn studirte er 18Z8—30 die

Theologie und betrieb vorzüglich das Hebräische;
die Basler-Bibel-Gesellschaft lieferte ihm ein heb-

räische» Testament um 3 Gulden; das neue Te-

stament hatte er sich schon zuvor von einem Auk-
tionär verschafft.

So wanderte denn unser Sprachforscher ins
Seminar nach Chur und wurde dort 1831 zum

Priester geweiht. Noch im gleichen Jahre kam er

- alS Kaplan nach M. Rickcnbach, einem hoch in
den Bergen gelegenen, alten Wallfahrtsorte. Hier
obeu in dieser unwirthlichen Höhe studirte Ma-
thys mit Eifer und Leidenschaft fremde Sprachen.

Sein einziger Verdruß war der Mangel an Geld.

Mit einem spärlichen Einkommen mußte er leben

und „Hausen", dazu seine arme Familie vielfach

unterstützen; da that ihm oft das Herz weh um
die schönen Bücher! „Eine chinesische Gramma-
tik sammt zwei Leseheften kostete mich soviel, daß

ich es niemand sagen durfte und nicht mehr da-

ran dachte, etwa« Weiteres mir anzuschaffen."

Indeß sahen wir ihn doch während diesen Jahren
mit chinesischer, arabischer, spanischer, holländischer,

malayischer, und mit der Sanskrit-Sprache bc-

schäftigt! Und alle diese Sprachen lernte er meist

ohne Grammatik und Wörterbücher!
Bei einem guten Freunde in Staus fand er

einst ein spanisches Gebetbuch: „Die Nachfolge

Christi". Damals verstand er zwar noch kein Wort
dieser Sprache, er besaß dazu weder Sprachlehre
noch Wörterbuch; aber lernen wollte, lernen mußte
er diese Sprache gleichwohl? aber wie? Dir er

bereits lateinische und deutsche Ausgaben desscl-
ben Werkes besaß, so glaubte er den nöthigen
Schlüssel in der Hand zu haben, und richtig, es

gieng. Es gelang ihm vollständig, dieses Buch zu
verstehen und zu übersetzen; ja noch mehr, er be-

obachtete und studirte die Konstruktionen dieser

Sprache so genau, daß er im Stande war, selber
eine spanische Grammatik zu verfassen. Kenner,
die sie nachher gesehen und geprüft, versichern, sie

sei ganz richtig und vollständig bis auf die un-
regelmäßigen Zeitwörter!

Zu Anfang der dreißiger Jahre kehrte der

nachmalige Herr Landammann L. Wyrsch von
Buochs aus Ostindien heim, wo er nach mancher-
lei merkwürdigen und ehrenvollen Erlebnissen sich

bis zum Gouverneur von Borneo emporgearbeitet
hatte. AuS diesen» fernen Lande brachte er zwei
Kinder mit, deren Mutter das versengende Klima
Batavia's aufgerieben hatte. Diese Kinder spra-
chen malayisch und etwas holländisch, aber sonst

kein verständliches Wort; da sandte der Herr Land-
ammann seinen Knaben, den jetzigen regierenden
Herrn Landammann L. Wprsch, nach Rickenbach

zu Kaplan Matbys, damit er dort Deutschund
wo möglich „Unterwaldncr Dytsch" lerne. Um
dieses schneller zu erreichen, verbot er ihm aber
des strengsten, je wieder malayisch zu reden; und
doch hätte Kaplan Mathys gerade das um's Le-
ben gerne gehört und abgelernt! Aber eS war
nichts aus dem verschlossenen Knaben herauszu-
bringen. — Doch einmal, da die Sonne in sel-

teuer Pracht und Hoheit sich über die umliegen-
den Berge und Alpen erhob, da grüßte sie der

begeisterte Jüngling mit dem indischen Rufe:
„Mata!" Das war wieder der Funke, der zün-
dend in die Rüstkammern des alten Sprachsor-
schcrs fiel; gleich schreibt der Kaplan nach Holland
und verlangt eine malayische Sprachlehre, sammt
Wörterbuch. Nun war es ihm leicht, diese Sprache

zu erlernen, und zur Rache für das gebotene Still-
schweigen überraschte Herr Mathys bald darauf
den Herrn Landammann Wyrsch mit einem Briefe
in malayischer Sprache mit arabischen Lettern,
den wohldersclbe in der gleichen Sprache beant-

wartete, was der Kaplan richtig verstand, lesen

und übersetzen konnte!

Im Jahr 1845 verließ Hr. Mathys die freund-
lithe Anhöhe des Nickenbach und zog ins Thal
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nach Thalcnwhl, der größten Filial-Kaplanei der

Gemeinde Staus; da gab eS nun in der Seel-

prge viel zu arbeiten und es blieb keine Zeit
nehr für polyzlottische Studien. Vielleicht war es

aich der gänzliche Mangel zu praktischer Vcrwen-

ding solch' werthvoller Studien und Kenntnisse,

knz, der chrcnwerthe Kaplan versuchte es eine

Ait lang, ob er nicht ohne diese Sprachstudien
lecn könne. Es gieng wohl eine Zeit lang, aber

ncht für die Dauer. Eines Tages kommt ein

lntcrwaldner heim aus der neuen Welt Amerika,
brachte er auch nicht Millionen mit sich, so war
e doch ein interessanter „Kram", nämlich ein

merikanischer Bürgerrechts-Brief; aber der war
eglisch und das konnte niemand lesen Da gieng

mn natürlich wieder zum alten „Thalenwyler-
Herr", der versuchte ihn nun zu lesen und zu über-

etzen; — und bei dieser Arbeit überkam ihn aber-

nal der alte Sprachengeist und von da an ar-
eitete er, wie er selbst gesteht, obschon von allen

Hülfsmitteln fast gänzlich entblößt, mit neuem

riser am Englischen. Hebräischen, Sanskrit und

chinesischen.

So rückte allmälig der Abend seines LcbenS

'ran. Eine schmerzhafte Krankheit und Leiden

ler Art nöthigten ihn vor zwei Jahren schon,

iner Pastoration in Thalenwyl zu entsagen,

till und zurückgezogen lebte er seither in Staus,
Z ihn vor wenigen Tagen der stille Tod heim»

hrte in das selige Land der einen, ungetheilten

prache: Harmonie, Wahrheit und Liebe

Schon im Leben begegneten wir diesem Manne

r ohne ein Gefühl tiefer Wchmuth, und schmerz-

h bewegt legen wir diese bescheidene Ehrenkrone

rde: auf das Grab dieses außerordentlichen Man-
iS, kr unter andern Umständen und in günsti-

srn Ärhäitnissen Großes und Unsterbliches hätte

listen önnen. Hätte dieser Mann gute Schulen

ehabtbon Jugend an; oder wäre er in Paris
,der Lgdon als der Sohn einer reichen Familie
geborenvordcn; hätte er zu seiner Ausbildung
das nöth>e Geld zur Verfügung gehabt, oder auch

nur zur nschaffung von Sprachlehren und Wör-
terbüchernwäre er sodann in großartigere Vcr-
Hältnisse u> Stellungen hineingekommen; hätte

er eine dersige Verwendung gesucht und gcfun-
den: — so,äre er heute geschmückt mit dem rö-
mischen Putrr; seine Name glänzte auf immer

in deu Annalen der Wissenschaft und Gclchrsam-
keit neben Mezzofanti und andern, und unbe»

rechenbar ist, was dieser Mann der Kirche in den

Misstonen und der gelehrten Welt durch seine

Forschungen hätte leisten können. (Obw. Ztg).

Literatur.
Aufgabe« zum Rechne« tm Aahlenraum

von 1 bis Mit besonderer Berückstchti-

gung schwach begabter Kinder stufenmäßig geord-
net von E. Müller, Privatlehrcr in Basel.
Aarburg, Druck und Verlag von Jb. Niggli.
lSL6.

Die hier gebotenen Aufgaben zum Rechnen sind

hauptsächlich für Schüler mehrklassiger Schulen
bestimmt und auch in einer solchen Schule ent-
standen. Der Lehrer, welcher zu gleicher Zeit
mehrere Klassen zu unterrichten hat, bedarf na-
mcntlich solcher Aufgaben, welche unvermerklich
fortschreiten und deßhalb weniger Erklärungen
erfordern. Die Uebung wird an der Hand die-
ses Büchleins bei stiller Beschäftigung, die Er-
kenntniß aber bei dem unmittelbaren Unterricht
des LehrerS erzielt. Aus diesem Grunde sind

auch verhältnißmäßig nur wenige angewandte Auf.
gaben aufgenommen worden; diese werden auf
dieser Stufe bester bei dem von dem Lehrer ge-
leiteten Kopfrechnen am Platze sein. Ein Auf»
schreiben der verschiedenen Münz-, Maß« und Gc-
Wichtssorten wäre zeitraubend, für die Uebung im
Operiren aber, auf die es hier ankommt, nicht
förderlich.

Der Verfasser hat diesen Leitfaden bei seinem

Unterrichte erprobt und sehr schöne Resultate er-
zielt, weßhalb wir das sauber gedruckte, außeror-
deutlich wohlfeile Büchlein allen Elementarlehrern
bestens empfehlen. Wer über die Eigenthümlich-
keit der Methode, über die Benützung der einge-

streuten Anschauungsmittel (Ringlein in Form
von Nullen) Auskunft zu erhalten wünscht, dem

wird sie der Verfasser gerne ertheilen und wohl
bereit sein, zu diesem Zweck ein autographirteS
Vorwort, das besonders zu haben ist, zu verfassen.

Wir wünschen diesem zweckmäßigen Lehrmittel
den besten Erfolg. L.
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wenig Gelegenheit, Hand und Auge zu üben.—
Die Ausführung des Ganzen ist als gelungen

zu bezeichnen. Wir kennen bis zur Stunde kein

Werk, welches iu elementarer Form Vorlagen sin

den ersten Zeichnungsuntcrricht in geraden Linie,
so schön ausgeführt enthält, wie das vorliegende

Mit gutem Gewissen können wir diese Arbet

zur Einführung in jeder Primärschule empfehlen

Wir wünschen der lithographischen Anstalt Glü!
zu ihren Bestrebungen und möchten sie crmun-

tern, in ähnlicher Weise vorgehend, auch fürs fünfte
und sechste Schuljahr der allgemeinen Volksschule

Vorlagen fürs Zeichnen herauszugeben.

A. in 2.

Borlagen für den ZeichnungSnnterricht
in der Primärschule mit Berücksichtigung des

oblig. Lehrplans der zürcherischen Volksschule;

1. Heft: Einfache geradlinige Figuren, heraus»

gegeben von der lithographischen Anstalt von

Egli-Schätti am Mühlebach. Neumünster,

Zürich 186k.
Es ist zum nothwendigen Bedürfniß gewor-

den, dem Zeichnungsunterrichte schon in der all-

gemeinen Volksschule die gehörige Aufmerksam-

kett zu schenken. Jeder Handwerker kommt in
den Fall, zeichnen zu müssen, und wären cS nur
die einfachsten Umrisse- Darum hat denn auch

der allgemeine Lchrplan für die zürcherische Volks-
schule schon in der Elementarschule „Uebungen
der freien Hand im Zeichnen von geraden Linien

in verschiedenen Richtungen und Distanzen rc."

als oblig. Unterrichtsgegenstand aufgenommen.

Nachdem nun in dieser Schulabthcilung solche

Linien zu Winkeln, Drei- und Vierecken verbun-

den auf die Schiefertafel gezeichnet worden, kön-

nen und sollen im vierten Schuljahre oder in der

1. Realklasse Vorzeichnungen als Vornanstcht von

wirklichen Gegenständen zuerst nach unmittel-
barer Vorzeichnung des Lehrers an der Wand»

tascl, dann aber nach Vorlagen von den Schülern
auf die Tafel und zum zweiten und dritten Male
auch auf Papier gezeichnet werden.

Das genannte Werk bietet nun in stufenmäßi-

ger Fortschreitung solche Bilder und Figuren,
welche vom Lehrer zur Vorzeichnung auf der

Wandtafel benutzt werden können und hernach

als Vorlagen für die einzelnen Schüler beim Zeich-

nen aufs Papier sehr geeignet sind. Sämmtliche
32 Tafeln enthalten Darstellungen von Gegen-

ständen, welche im Anschauunzskreise des Schülers
liegen. Und dies ist für die Elementarübungen
im Zeichnen sehr wichtig; denn es sollte auf dieser

Stufe kein Bild zum Zeichnen vorgelegt werden,
das der Schüler nicht in nntura betrachten kann.

Auf diese Weise lernt der Zögling eine Zeich-

nung in all' ihren Theilen verstehen und ohne

dieses Verständniß ist auch kein ersprießliches Zeich-

nen gedenkbar.

Im weitcrn enthalten diese Vorlagen die ge-

zeichneten Gegenstände in wünschbarer Größe.

Allzu kleine Bilder taugen nichts als Vorlagen
im Zeichnen; denn sie bieten dem Schüler zu

Schulnachnchten.
Zurich. (Korr). Die Leser der schw. Leh-

rerzeitung haben schon in Nr. II erfahren, daß
sich der zürch. Gr. Rath vor einiger Zeit mit den

Wahlen ver Bezirks schulpsl eg er beschäf-

tigt hat, und-daß dabei ein Antrag gestellt «vor-
den ist. nach welchem in Zukunft eine besondere

Standesvcrtretung der Le hrer dahin fal-
len sollte. Die Erwähnung und Beurtheilung
dieses Antrages ist aber so ausgefallen, daß es

nicht unbillig sein wird, wenn die Leser der Leh-

rerzeitung ihre Aufmerksamkeit auch noch einigen

Ergänzungen und Berichtigungen schenken.

Vor allem ist nicht außer Acht zu lassen, das

das fragliche Gesetz von der Wah l aller Bezirks
behörde» handeln, und zunächst gar nichts andere-

als die Durchführung einer schon beschlossene,

Verfassungsreviston sein sollte. Der Kanton Zu
rich halte nämlich seit den 30er Jahren die Ver
fassnngSbestimmung, daß die Mitglieder 1er II
Bezirksräthe und die Mitglieder der I I Bezirks

gerichte nicht direkt von den Bürgern seilst, son-

dern indirekt durch von den Bürgern ^wählte

Wahlmänner, die sog. Bezirkswahlversamtlungen,

gewählt werden sollten, und die Gesetzüber das

Kirchenwesen und über das Unterrichlvesen ha»

ben dann diesen Wahlkollegien auch d Wahl der

Bezirkskirchcnpflezen und BezirkSl ulpflegen

übertragen, einige Wahlen jedoch, nAlich in jede

Pflege 3 Mitglieder, ten Kapiteln d Geistlichen,

beziehungsweise der Lehrer vorb^ten. Ueber

die Zweckmäßigkeit dieser Wahlen dch Wahlmän-



ner giengen nun aber die Ansichten immer mehr

aus einander. Die einen lobten fie immer noch als
sehr passende Vermeidung allzu häufiger Gemeinde-

Versammlungen und als bewährte Garantie für
gute Wahlen; andere dagegen erblickten darin mehr

nur eine mißtrauische Borenthaltung des eigent-

lichen Wahlrechts und unter allen Umständen eine

ganz unheimliche, und Mißtrauen erweckende Ma-
tadoren- und Beamtenassekuranz. Denn zu Wahl-
männern würden, in den meist schwach besuchten

Gemeinden von selbst, und wenn es nicht von selbst

kommen würde, durch Anwendung von allerlei
kleinen Wahl-Kunstgriffen zunächst immer die Ge-
meindSpräsidenten, Gemeinderäthe, Gemeindam-
männer u. dgl., kurz gerads diejenigen gewählt,
deren Amtsführung zuerst wieder von den Be-
zirksbehörden geleitet oder beaufsichtigt werden soll-
ten. Und die letzte Meinung drang endlich durch;
denn als der Gr. Rath entgegen dem Gutachten
seiner Verfassungskomiuissiou und entgegen dem

Resultate seiner ersten Berathung in zweiter Be-

rathung sich ebenfalls entschloß, dein Volke die

Aufhebung der Wahlkollegien und die Einführung
direkter Bezirkswahlen vorzuschlagen, wurde dieser

Antrag mit großer Mehrheit angenommen.
Bei der Durchführung dieser Verfassung^

Veränderung konnte nun allerdings die Frage ent-
stehen, ob sie in etwas weiterm oder etwaS

engerm Sinne geschehen solle, ob nämlich fest-

gestellt werden solle, daß in Zukunft alle Mil-
glieder der Bezirkskirchenpflegen und Bezirksschul-

pflegen aus direkter Volkswahl hervorgehen, oder
ob dies nur für die bis dahin von den Wahl-
männern gewählten angeordnet werden soll. Die
neue Verfassungsbestimmung redet nämlich, wie
die alte, nur von den Bezirksräthen und Bezirks-
geeichten; auch muß zugegeben werden, daß sowohl
in der Presse als in dem Rathsaal von den Be-

zirkskirchen- und Bezirksschulpflegen nur wenig
gesprochen worden ist. Aber wenn nicht schwarz

genug ausgemalt werden konnte, wie grundver-
derblich es sei, wenn die zu beaufsichtigenden Ge-
meindSbcamten einen so wesentlichen Einfluß aus

die Wahl der beaufsichtigenden Oberbehörden aus-
üben und die letzteren schon dadurch in eine ge-
wisse Abhängigkeit von den erster» gerathen, wie
dagegen einem gewissenhaften Beamten nichts er-
wünschte? sein könne, als sein Mandat direkt durch

WS

daS Vertrauen des Volkes selbst erhalten zu haben

— so wares doch gewiß nicht so ganz unberech-

tigt, diesen in hundert Variationen ausgeführten
und offenbar zur Volksanschauung gewordenen
Gedanken, nachdem er einmal auf alle Stakthal-
ter und Gerichtspräsidenten und alle Bczirksräthe
und Bezirksrichter angewendet worden war, kon-

sequenter Weise auch auf die bis dahin von den

Geistlichen und Lehrern gewählten Mitglieder der

Kirchen- und Schnlbehörden anzuwenden. So we-

nigstens hatte es auch der Regierungsrath
angeschen. Denn der von ihm vorgelegte Gesetzes-

entwurf har wirklich alle Wahlen in die Bez.
Kirchenpflege und Bez. Schulpflege dem Volke selbst

übertragen, und sogar im Gr. Rath selbst
ist ursprünglich gar kein Antrag gestellt worden,
daß auch in Zukunft wieder nur die einen Wah-
len den Bürgern anvertraut, die andern aber den

Kapiteln der Geistlichen und Lehrer vorbehalten
werden sollten, sondern man hat nur daran An-
stoß genommen, daß der RegicrungSrath die Wah-
len auf Kreise vertheilen wollte, statt auch zu die-

sen Wahlen jedesmal den ganzen Bezirk mitwir-
ken zu lassen. Erst der Antrag der Kommission
ist eS dann gewesen, der die besondere Standes-

Vertretung wieder aufgenommen hat, und gegen den

dann eben „von gewisser Seite" der fragliche Ge-
genantrag gestellt worden ist.

Was aber die Sache selbst betrifft, so ist es je-
denfalls ein ganz irrthümlicher Bericht, daß man
die Lehrer überhaupt aus den betreffenden Be-

hörden habe ausschließen wollen. Dies ist

wohl aus den gleichen Gründen, aus denen es der

Hr. Korr. in Nr. t l für absurd halten würde,
auch im Gr. Rathe von keiner Seite verlangt
worden. Im Gegentheil ist als sehr wahrschein-

lich bezeichnet worden, daß bei ganz freier Wahl
eher noch mehr Lehrer gewählt würden; und

wenn endlich der eventuelle Antrag gestellt wor-
den ist, die Zahl der in freier Wahl zu wählen-
den Lehrer zu firiren, so konnten für diesen An-
trag nicht nur solche stimmen, welche nicht mehr,
sondern auch solche, welche jedenfalls nicht we ni-
ger Lehrer gewählt wissen wollten. Dagegen wurde
es dann allerdings als unpassend bezeichnet, daß

diese Lehrer von den Lehrern selbst ge-

wählt würden, und daß man dies in dem gleichen

Gesetze aufs neue feststellen wolle, durch welches
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man dem anerkannten Uebelstandc abheile, daß
dieBezi r ksbehö r den vorzugsweise
vondcin Personal der Gemeindsbc-
hörden d estelltwerdcn. Und in der That,
Wenn man bedenkt, daß die Hauptlhätigkei! der

Bezirksschulpflcgen nicht in allgemeinen Berathun-

gen über das Schulwesen, Begutachtung von Lehr-

Plänen und Lehrmitteln u. dgl-, sondern in der

Schulinspektion besteht, und daß diese Inspektion
nach dem Gesetze so geschieht, daß die Bezirks-
sckulpflcger die sämmilichen Schulen des Bezirks
für die Dauer von 2 Jahren unter sich vcrthei-
len, so daß dann jede Schule zwei Jahre lang nur
von einem Bezirksschulpfleger inspizirt wird, so

And die Kapitelwahlen doch gewiß eine Einrich-
tung, bei der es sich wohl fragen läßt, ob sie jetzt,

nach Annahme jenes allgemeinen Grund-
satzes, noch mit Ehren fortbestehen dürfe. Die
andern Bezirksbchörden haben doch meistens Kol-
lcgialbehandlung der ihnen zugewiesenen Geschäfte,

die Bczirksschulpflegen dagegen sind bei ihrem Haupt-
geschäft fast ausschließlich auf die betreffenden Mit-
gliedcr angewiesen, und Thalsache ist es nun also,

daß von den 518 Primarlehrern und 76 Sekun-

darlchrern des KautonS Zürich beinahe 266 je

2 Jahre lang nur von solchen Kollegen inspizirt
werden, welche sie mit ihren übrigen Kollegen selbst

dazu gewählt haben!

Was endlich die Hinweisung auf die „Stan-
dcsvorrcchte" der Geistlichen betrifft, welche noch

immer von Amtswegen Mitglieder oder gar Prä-
stdcnten der Schulpflege seien, so giebt sie mir

nur zu der Bemerkung Veranlassung, daß gerade da

vollständig geschehen ist, was ich für das Rich-

tige halte, daß nämlich die Geistlichen selbst die-

ses Vorrecht abgelehnt, und einen Zusatz, „daß aber

die Aenderung nach ihrer Ueberzeugung nicht im

wohlverstandenen Interesse der Volksschule liege"
mit großer M hrheit zurückgewiesen haben. (Sy-
node 1864. Juni.) 36.

— Hr. Erziehungsdirektor Or. Su ter hat
einen Gesctzesenlwurf betreffend Abänderung ein-

zeluer Bestimmungen des Gesetzes über das ge-

sammle Unterrichtswcsen deS KantonS Zürich vom
2Z. Dezember 1859 als Vorlage an den Erzie-
hungsrath ausgearbeitet und die vorgeschlagenen

Abänderungen in einem einläßlichen Kommentar

beleuchtet. Als die wichtigsten unter oen neuen

Vorschlägen heben wir folgende heraus.

1. Die Jndustrieabtheilung der KantonSschule

hat ihren Unterricht an das Lehrziel der zweiten

Sekundarschulklassc anzuschließen und umfaß: für
die technische Abtheilung 3l/2, für die kaufinän-
nische Abtheilung 3 Jahre Schulzeit, m. a. W.
die beiden ersten Klassen der untern Industrie-
schule fallen in Zukunft weg und die betreffenden

Schüler sind auch in der Stadt, wie faktisch überall
auf dem Lande, auf den Besuch der Sekundär-

schnlen angewiesen.

2. Anr obern Gymnasium werden die Fächer
der Religion und deS Gesanges nicht mehr ge-

lehrt. Die Unterrichtsfächer werden, wie an der

Industrieschule, für alle Schüler obligatorisch er-

klärt; das bisherige Unwesen, eine Menge von
Schülern von gewissen Unterrichtsfächern zu diS-

Pensiren, ist zu beseitigen, und nur so weit der

Zweck der Anstalt dadurch nicht beeinträchtigt

wird, ist der Erziehungsrath befugt, einzelne Unter-

richlsfächer für nicht obligatorisch zu erklären,

wie er unter Genehmigung deS RegierungsralheS
auch neue Unterrichtsfächer einführen kann.

3. Die Besoldung für die wöchentliche Unter-

richtsstunde an der Kantonsschule beträgt jährlich
166 - 176 Fr., kann jedoch unter besondern Um-

ständen bis auf 266 Fr. gehen (bisher 166 — 156,

aus besondern Gründen bis 176 Fr.)
1. Die Thierarzneischule wird wesentlich er-

wettert, die Lehrkräfte an derselben werden ver-

mehrt und die Besoldungen der Lehrer erhöht.

Es wird in Aussicht genommen, daß die Mehr-
kosten für diese Anstalt unter den jetzigen Ver-

Hältnissen sich jährlich auf ungefähr 7566 Fr. be-

laufen dürsten; der Gesetzesvorschlag ermächtiget

jedoch die Behörden zu einer Mehrverwendung bis

auf 11,266 Fr. je nach dem vorliegenden Be-

dürfniß.

5. Bei Zutheilung von Stipendien an die Schü-

ler der verschiedenen kantonalen Lehranstalten und

bei Bezug des Schulgeldes von den Seminarzög-

lingen sollen alle Kantonseinwohncr, Bürger und

Niedergelassene, einander gleichgestellt werden.

6. Die Alterszulagen für Primär- und Se-

kundarlchrer, zu deren Bezug bisher bloß die de-

finitiv angestellten Lehrer berechtiget waren, wer-
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den auch auf die provisorisch angestellten ausge-

dehnt.

7. Die Zahl der Sekundarschulkreise bleibt nicht

mehr auf 6l> beschränkt, sondern richtet sich nach

dem jeweiligen Bedürfniß.
Ungern vermisse« wir am obern Gymnasium

den Religions- und Gcsangunterricht, obgleich wir
unter den vorliegenden eigenthümlichen Verhalt-
nisten begreifen können, daß der Antrag gestellt

wird. Alle übrigen Vorschläge können wir da-

gegen nur als zeitgemäßen Fortschritt begrüßen.

So ist eS nur gerecht und billig, daß die Errich-
tung neuer Sekundärschulen nicht durch die bloße

Zahl der bereits vorhandenen verunmöglichel werde.

— Die ungleiche Behandlung der definitiv und

bloß provisorisch angestellten Lehrer bei Aussckei-

dung der AltcrSzulagen rechtfertigt sich in keiner

Weise und ist z. B. im Thurzau nie aufgestellt

worden; ebenso ist es nur eine billige Berückstch-

tigung der Zeitvcrhältniste, wenn die Scheidewand

zwischen Kantonsbürgern und Niedergelassenen

nicht mehr so schroff aufrecht erhalten wird, und

hat man bereits an verschiedenen andern Orten
diesem Grundsatz der Billigkeit Rechnung getra-
gen. Wenn der Niedergelassene die gleichen La-
sten trägt und auch für die Zukunft die gleichen

Pflichten übernimmt, warum sollte er in solchen

Dingen nicht auch die gleichen Rechte genießen,
wie der KantonSbürger? In einzelnen Fällen zu-
mal muß ein so exklusives Verfahren zu wirkli-
cher Härte und zu großen Verlegenheiten für die

Administrativbehörden führe». — Die vorgeschla-

genen Mehrleistungen für die Thierarzneischule

scheinen nach dem Bericht ein Gebot der Noth«

wendigkeit; insbesondere handelt eS sich hier auch

darum, den Wünschen des Direktors, der „seine

Stelle mit Auszeichnung bekleidet und einen Ruf
nach Bern abgelehnt", Rechnung zu tragen und

demselben ein sprechendes Zeichen der Ancrken-

nnng zu geben. Daß übrigens hier, wie für die

Profestoren der Kantonsschule eine Aufbesserung

der Besoldung am Platze ist, wird jeder begrei-

fen, der weiß, was in Zürich nur für eine ein-

fache Wohnung zu bezahlen ist, und der überhaupt
die steigenden Preise für alle Lebensbedürfnisse ins
Auge faßt.

Eine wahre Wohlthat für das Gymnasium wird
eS sein, wenn dem inS Maßlose gehenden DiSpen-

sationSunwesen ein Ende gemacht wird und in
Folge davon diejenigen Elemente ausscheiden, welche

eigentlich nicht her gehören. Eine derartige An-
stalt muß ein ganz bestimmtes Ziel verfolgen und

die Rücksicht aus die speziellen Wünsche Einzelner
muß ihre Gränzen haben. „Was würde aus einer

Primär- oder Sekundärschule und aus andern

Unterrichtsanstalten werden, wenn man nicht einen

festen Lehrplan, sondern das oft so wenig motivi-
tirte Gutdünken der Schüler zum Schulprogramm
machen wollte?"

Die wichtigste unter den vorgeschlagenen Abän-
derungen dürste indessen die Aufhebung der un-
tern Klassen der Industrieschule sein. Es diente

dieselbe aber in der That bisher mehr nur den

lokalen Interessen von Zürich und nächster Um-

gebung. und war faklisch eigentlich keine kantonale

Anstalt; und insofern erscheint der Antrag ganz
gerechtfertigt. Wir zweifeln aber much nicht, daß

derselbe im Interesse der Industrieschule und der

Sekundärschulen und insbesondere derjenigen

Schülerliege, die sonst die untere Industrieschule

zu besuchen pflegten. Für Schüler vom 12.—14.
AlterSjahr ist eine Zersplitterung, wie sie ein aus-
gedehntes Fachlehrersystem mit sich bringt, selten

von guten Folgen; namentlich verdient auch in
erzieherischer Hinsicht die Sekundärschule mit klei-

nerer Schülerzahl und wen iger Lehrkräften in der

Regel den Vorzug vor dem weitschichtigen Appa-
rat der Kantonsschule. Wir können uns indessen

nicht aus eine weitläufige Motivirung dieser An-
ficht einlassen. Indem wir im übrigen auf die

einläßliche und überzeugende Begründung des Ent-
Wurfes aus der F>der des Hrn. ErziehungSdirck-

lors verweisen, fügen wir nur noch bei, daß un-
scrS Wissen in St. Gallen die kantonale Indu-
strieschule ebenfalls an die zweite Klasse der Re-

alschulen anschließt und daß wir es auch für den

Thurgau als einen Gewinn betrachten müßten,

wenn an der Stelle der zwei oder drei untern
Klassen der Industrieschule eine besondere Knaben-

seknndarschule für Frauenfeld errichtet würde.
Aargau. Erwiderung. Was wir über

den Religionsunterricht am Seminar geschrieben,

rührt von Persönlichkeiten her. deren Autorität
wir nickt antasten möchten; übrigens nehmen wir
die Erklärung deS Hrn. Dir. Fries gerne als eine

Beruhigung an. Mit dem Wunsche, daß sie sich

bewähren Mög«. ^ ?r.
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Offene Korrespondenz. Programm per laadwrrth. böte da» Blatt nicht Raum : indessen find wir nicht abgeneigt,
schädlichen Lehranstalt in Muri, Bericht übet die VerHand. solche auch in Ankunft aufzunehmen, wenn dieselben irgend
langen der zürcherischcn Schulshnoden »on Ml und lLSZ und etwas Eigenthümliche» enthalten, das auch für einen weitern
Z-ildnunzSvorlagen son Ezli-Schârti werden bestens verdankt! Leserkreis Bedeutung hat. — Wir stnd in den nächsten Wochen
ebenso Einsendungen von K., 5., W., R und Sch., welche in i durch mancherlei Schulprüfunqen, Sitzungen, Berichterstat-
den nächsten Nrn. ganz oder dem Hauptinhalt nach oerwrnv-t tnngcn n. s. w. außergewöhnlich in Anspruch genommen,
werden. Die Beurtheilung von Toblcr's italienischem Lesebuch I so daß wir um Nachficht bitten müssen, wenn Mehrere» per»
folgt in Nr. IZ. — Für Nekrologe aller verstorbenen Leh er schoben wird, da» sonst früher erledigt worden wäre.

A n
Empfehlensverthe Schriften aus dem Verlage

von I. Schuttheß in Zürich.
Fahrner, vr, „Das Kind und der Schultisch." Die

unrichtige Haltung der Kinder beim Schreiben und

ihre Folgen, sowie die Mittel, derselben in Schule

und HanS abzuhelfen. 2. Auflage. Fr. 1. 50 Cts

Lulling und Sartori l Lehrer an der Kantonsschnle

in Zürich). „Deutsches Lesebuch für die unteren und

mittleren Klaffen höherer Schulen." I. Theil
Fr 2. 45 Cts. 2 Tbeil. Fr. 2. «5 Cts-

Sutermeister, D. „Leitfaden der Poetik" fir den

Schul- und Selbstunterricht. Fr. l. 20 Cts.

Wiesendanger» N. „Deutsches Sprachbnch ' für
die erste Klasse der Sekundärschulen. auf Grundlage

d. neuen zürcherischen Lehrplanes bearbeitet. Fr. 1. 60

— — Dasselbe fir die zweite Klasse der Seknndarschu-

len. Fr 1. 80 Cts.
Zu beziehen durch alle schweizerischen Buch-

Handlungen. s3.2s

Jahrespriisung am SeminarKüßnacht
Die diesjährige JahreSprusimg des Lehrerseminars ist

auf Montag den s. April ungesetzt. Sie beginnt

sowohl in den Klassen der Zöglinge als in der UebungS-

schule Morgens « Uhr. Zu zahlreichem Besuche ladet ein

Der Seminardirektor:

Fries
Real- (Sckuàrlehrer-) Konkursprüfung.

Der Erziehungsrath hat ans Montag und Diens-
tag den 23. und 24. April eine Reallehrer-Konkurs-

Prüfung angeordnet. Wer an derselben tbeilznnehmen

gedenkt, hat bis zum 13 April seine Ausweisschristen,

Geburtsjahr und Datum an das ErziehungSde parlement

einzusenden und fich am 23. April, Morgens 8 Uhr,
im Sitzungszimmer des Erziehungsrathes (im Regie-

rungSgebäude Nr. 87) einznfinden.

St. Gallen. den 24. März 1866.

Die Kanzlei des Erziehungsrathes

St. Gallische Kantonsschnle.
Anmeldungen neuer Schüler

für den nächsten, am 14. Mai beginnenden Iahreskurs
ffnd unter Bezeichnung der Abtheilung, in welche der

betreffende Schüler einzutreten beabsichtigt, unter Beile-

gm»g von Taufschein, Impfschein und der bisherige«

ÎL e n.
Schulzeugnisse bis Ende April beim Rektorate der
Kanlonsschnle anzubringen.

Die AufnahmSprüfnngen finden Freitag und Sams-
tag den II. und 12. Mai statt, und haben sich die

Angemeldeten am erstgenannten Tage, Bormittags 8 Uhr
im KantonSschulgebände einznfinden.

Zu weiterer Orieiitirnng wird daran erinnert:
1) daß die erste Klaffe des Gymnasiums fich an den

sechsten Kurs der Primärschule (beziehungsweise an
den ersten K»rS der Realschule, wo der Uebertritt in

diese nach dem stuften Primarknrsc stattfindet) an-
schließt, und daß die Aufnahme in di« zweite Gym-
nafiatklasse nur solchen Neueintretenden gestattet wer-
den kann, welche sich über entsprechende Kenntnisse

der lateinischen Sprach« ausweisen:

2) daß die Industrieschule in ihren beiden — der tcch-

nischen und merkantilischen — Abtheilungen sich an
den zweiten Kurs der Realschulen anschließt, bezie-

hungSweise an den dritten Kurs derjenigen Real-
schulen, welche ihre Schüler mit der stuften Primär-
klaffe aufnehmen.

St. Gallen, den 24. März t366.
Aus Auftrag:

Die Kanzlei des ErziehungSratheS

Wtdnng vonLehrerinnen in Wern.
Anmeldungen neuer Schülerinnen zur Erlernung deS^

Berufs einer Erzieherin und Lehrerin in der Einwohner-
Mädchenschule in Bern nimmt bis ZUM 23. April
nächkhin, nnter Vorweisung des Tauf- und Impfscheines

und einer selbstverfaßten schriftlichen Darkellung des

bisherigen Lebens- und Bildungsganges, entgegen der

Kassier der Anstalt. Herr Gemeinderath Förster»
Rommel. AufiahmSprkfing den 7. Mai, Morgens
8 Uhr im Schulqebäude auf dem Kornhansplatz Nr. 45.

Ansang res Lehrkurses Dienstag den 8. Mai.
Für gute und billige Kokorte sorgt Herr Schnlvor-

steher Frölich, welcher außerdem jede sonstige nähere

Auskunft ertheilt.

Bern, den 29. März 1866.

Die Schulkommisfiou.

Zu verkaufen :
Än prachtvolles Clavier wird unter günstig»

Bedingungen sehr billig »erkauft. 14 4s


	

